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Der von Herrn Rechtsanwalt Prof. Dr. Adolf Arndt, Berlin, zugesagte Bei
trag zum Problem der Erschöpfung des Rechtsweges nach § 90 Abs. 2 BVerfGG 
konnte wegen Erkrankung des Verfassers leider nicht mehr so rechtzeitig fer
tiggestellt werden, daß er in diese Festschrift aufgenommen werden konnte. Er 
wird in der Neuen Juristischen Wochenschrift, voraussichtlich in Heft 16 vom 
16. April 1970, erscheinen. 
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